
Jahrgang 27, Herzberg (Elster), 21. Dezember 2022, Nummer 23

Amtsblatt
für den Landkreis Elbe-Elster

Amtliche Bekanntmachungen des Landkreises Elbe-Elstern
Erste Satzung zur Änderung der Allgemeinen Gebührensatzung des  
Landkreises Elbe-Elster vom 13. Dezember 2022

Aufgrund § 131 in Verbindung mit §§ 3 Abs.1, 28 Abs. 2  
Nr. 9 und 64 Abs. 2 der Kommunalverfassung des Landes 
Brandenburg (BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I, S. 
286), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. Juni 2022 (GVBl. I,  
Nr. 18 S. 6) und aufgrund der §§ 1, 2, 4, 5 und 6 Abs. 1 des 
Kommunalabgabengesetz für das Land Brandenburg (KAG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 31. März 2004 (GVBl. I, 
S. 174). zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Juni 2019 (GVBl. 
I, Nr. 36) hat der Kreistag des Landkreises Elbe-Elster in seiner 
Sitzung am 12. Dezember 2022 folgende Satzung beschlossen:

Artikel 1 
Änderung der Allgemeinen Gebührensatzung des 
Landkreises Elbe-Elster
Die Allgemeine Gebührensatzung des Landkreises Elbe-Elster 
vom 6. März 2018 (veröffentlicht im Amtsblatt für den Landkreis 
Elbe-Elster, Ausgabe Nr. 5 vom 14. März 2018) wird wie folgt 
geändert:
Die Änderungen beziehen sich ausschließlich auf den Gebüh-
ren- und Auslagentarif zur allgemeinen Gebührensatzung des 
Landkreises Elbe-Elster.
1. ➝ In der Tarifstelle 1. 4 werden nach dem Wort „entstehen“ die 
Worte „wird eine“ und nach dem Wort „Zeitaufwand“ die Worte 
„erhoben, der bei durchschnittlicher Arbeitsleistung zur Herstel-
lung benötigt wird;“ gestrichen. Die Gebühr i. H. v. „11,00 Euro“ 
wird durch „12,50 Euro“ ersetzt.

2. Die Tarifstellen 2. 1. 1 bis 2. 3 werden wie folgt neu 
gefasst:

2. 1. 1 Weißes und farbiges Papier
DIN A4 s/w 0,04 Euro DIN 

A3
s/w 0,08 Euro

bunt 0,10 Euro bunt 0,20 Euro
Zuschlag für starkes Papier 
(ab 160 g)

0,04 Euro

2. 1. 2 Marmoriertes Papier
DIN A4 s/w 0,30 Euro bunt 0,35 Euro
Zuschlag für starkes Papier 
(ab 160 g)

0,15 Euro

2. 2 Planko-
pien

Normal-
papier

Outdoor Blue-
Back

DIN A2 5,50 Euro 8,90 Euro
DIN A1 6,50 Euro 10,60 Euro
DIN A0 7,80 Euro 13,00 Euro

2. 3 Laminierfolien
DIN A4 je 0,85 Euro
DIN A3 je 1,00 Euro

3. In der Tarifstelle 3. 10 werden nach dem Wort „Rechtsbe-
helfen.“ die Worte „Die Gebühr wird nach der aufgebrach-
ten Zeit erhoben und beträgt“ gestrichen und die Worte 
„Gebühr nach dem Zeitaufwand“ eingefügt. Die Gebühr  
i. H. v. „11,00 Euro“ wird durch „12,50 Euro“ ersetzt.

4. In der Tarifstelle 4. 2 werden die Worte „Die Gebührenerhe-
bung erfolgt im Einzelnen entsprechend der Bearbeitungs-
zeit und beträgt“ gestrichen und durch die Worte „Gebühr 
nach dem Zeitaufwand (Bearbeitungszeit)“ ersetzt. Die Ge-
bühr i. H. v. „11,00 Euro“ wird durch „12,50 Euro“ ersetzt.

5. In der Tarifstelle 4. 3 werden die Worte „Die Gebühr wird 
nach der Bearbeitungszeit ewrhoben und beträgt“ gestri-
chen und durch die Worte „Gebühr nach dem Zeitaufwand 
(Bearbeitungszeit)“ ersetzt. Die Gebühr i. H. v. „11,00 Euro“ 
wird durch „12,50 Euro“ ersetzt.

6. In der Tarifstelle 7. b) wird die Gebühr i. H. v. „60 Euro“ 
durch die Gebühr i. H. v. „64 Euro“ ersetzt.

7. In der Tarifstelle 8. 1. 1 wird die Gebühr i. H. v. „50,00 Euro“ 
durch die Gebühr i. H. v. „62,50 Euro“ ersetzt.

8. In der Tarifstelle 8. 1. 2 wird die Gebühr i. H. v. „80 Euro“ 
durch die Gebühr i. H. v. „100 Euro“ ersetzt.

9. In der Tarifstelle 8. 2 wird nach der Gesetzesangabe „§ 24 
Abs. 9 BbgStrG“ das Wort „sowie“ eingefügt. Die Gebühr 
i. H. v. „80 Euro“ wird durch die Gebühr i. H. v. „100 Euro“ 
ersetzt.

10. In der Tarifstelle 9. werden nach dem Wort „Amtshandlun-
gen“ die Worte „im Gesundheitsamt“ gestrichen und die 
Worte „des Gesundheitsamtes“ eingefügt.

11. In der Tarifstelle 9. 1 wird die Gebühr i. H. v. „40 Euro“ durch 
die Gebühr i. H. v. „41 Euro“ ersetzt.

12. In der Tarifstelle 9. 2 wird die Gebühr i. H. v. „90 Euro“ durch 
die Gebühr i. H. v. „94 Euro“ ersetzt.

13. In der Tarifstelle 9. 3 wird die Gebühr i. H. v. „63 Euro“ durch 
die Gebühr i. H. v. „65 Euro“ ersetzt.

14. In der Tarifstelle 9. 4 wird die Gebühr i. H. v. „42 Euro“ durch 
die Gebühr i. H. v. „44 Euro“ ersetzt.

15. In der Tarifstelle 9. 5 wird die Gebühr i. H. v. „27 Euro“ durch 
die Gebühr i. H. v. „28 Euro“ ersetzt.

16. In der Tarifstelle 9. 6 wird die Gebühr i. H. v. „14 Euro“ durch 
die Gebühr i. H. v. „15 Euro“ ersetzt.

17. In der Tarifstelle 9. 8 wird die Gebühr i. H. v. „70 Euro“ durch 
die Gebühr i. H. v. „74 Euro “ ersetzt.

18. Die Tarifstelle 9. 10 wird neu gefasst:
9. 10 „Bescheinigung zum Masernschutz – Kontrolle Impf-
ausweis 31 Euro“

19. Nach der Tarifstelle 9. 10 wird die neue Tarifstelle 9.11 ein-
gefügt:
9. 11 „Bescheinigung zum Masernschutz – Antikörper-
nachweis 32 Euro“
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Beschluss Nr. 
BV-574/2022

Verlängerung der Übergangsregelung nach 
§ 27 Abs. 22 und 22 a zur Umsetzung des  
§ 2 b UStG

Beschluss:
Der Kreistag beschließt auf der Grundlage der am 29.11.2016 
durch den Landkreis Elbe-Elster gegenüber dem Finanzamt 
Calau abgegebenen Optionserklärung (BV-362/2016 vom 
10.10.2016) die Verlängerung der Übergangsregelung zu § 2 b 
UStG nach § 27 Abs. 22 und 22 a UStG bis zum 31.12.2024 vor-
behaltlich der entsprechenden gesetzlichen Änderung.

Beschluss Nr. 
BV-570/2022

Erste Satzung zur Änderung der Allgemei-
nen Gebührensatzung des Landkreises El-
be-Elster

Beschluss:
Der Kreistag beschließt die Erste Satzung zur Änderung der All-
gemeinen Gebührensatzung des Landkreises Elbe-Elster.
Siehe gesonderte Bekanntmachung.

Beschluss Nr. 
BV-564/2022

Gebührensatzung des Eigenbetriebes Ret-
tungsdienst für das Wirtschaftsjahr 2023

Beschluss:
Der Kreistag beschließt die Gebührensatzung des Eigenbetrie-
bes Rettungsdienst des Landkreises Elbe-Elster für den Ret-
tungstransport und qualifizierten Krankentransport für das Wirt-
schaftsjahr 2023.
Siehe gesonderte Bekanntmachung.

Beschluss Nr. 
BV-558/2022

Entgeltordnung des Landkreises Elbe-Els-
ter für Einträge im Einkaufsratgeber „Regi-
onal Einkaufen im Elbe-Elster-Land“

Beschluss:
Der Kreistag beschließt gemäß §§ 131 Abs. 1, 28 Abs. 2 Nr. 9 
und 64 Abs. 2 Nr. 1 der Kommunalverfassung des Landes Bran-
denburg (BbgKVerf) die Entgeltordnung des Landkreises Elbe-
Elster für Einträge im Einkaufsratgeber.
Siehe gesonderte Bekanntmachung.

Beschluss Nr. 
BV-554/2022

Geprüfter Jahresabschluss 2021 des Eigen-
betriebes Kreisstraßenmeisterei

Beschluss:
1. Der Kreistag stellt den geprüften Jahresabschluss 2021 des 

Eigenbetriebes Kreisstraßenmeisterei fest.
2. Der Jahresüberschuss in Höhe von 86.077,65 Euro wird auf 

neue Rechnung vorgetragen.
3. Der Kreistag beschließt die Entlastung der Werkleitung des 

Eigenbetriebes Kreisstraßenmeisterei für das Wirtschafts-
jahr 2021.

Siehe gesonderte Bekanntmachung.

Beschluss Nr. 
BV-561/2022

Geprüfter Jahresabschluss 2021 Eigenbe-
trieb Rettungsdienst

Beschluss:
1. Der Kreistag stellt den geprüften Jahresabschluss 2021 des 

Eigenbetriebes Rettungsdienst des Landkreises Elbe-Elster 
fest.

2. Der Jahresüberschuss in Höhe von 73.107,71 € wird auf 
neue Rechnungen vorgetragen.

3. Der Kreistag beschließt die Entlastung der Werkleitung des 
Eigenbetriebes Rettungsdienst für das Wirtschaftsjahr 2021.

Siehe gesonderte Bekanntmachung.

Beschluss Nr. 
BV-563/2022

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Ret-
tungsdienst 2023

Beschluss:
Der Kreistag beschließt den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes 
Rettungsdienst des Landkreises Elbe-Elster für das Wirtschafts-
jahr 2023.

Die bisherigen Tarifstellen 9. 11 bis 9. 14 werden neu die 
Tarifstellen 9. 12 bis 9. 15.

20. In der Tarifstelle 9. 13 wird die Gebühr i. H. v. „27 Euro“ 
durch die Gebühr i. H. v. „28 Euro“ ersetzt.

21. In der Tarifstelle 9. 14 werden nach dem Wort „Ausführun-
gen)“ die Worte „nach Aufwand“ gestrichen und die Worte 
„Gebühr nach dem Zeitaufwand“ eingefügt.

22. In der Tarifstelle 9. 14. 1 wird das Wort „Untersuchung“ 
durch das Wort „Untersuchungen“ ersetzt. Die Gebühr i. 
H. v. „77 Euro“ wird durch „80 Euro“, die Gebühr i. H. v  
„46 Euro“ wird durch „48,00 Euro“ ersetzt.

23. In der Tarifstelle 9.14.2 werden nach dem Wort „Kassie-
rung)“ die Worte „je Stunde“ eingefügt.
Die Gebühr i. H. v. „46 Euro“ wird durch „48 Euro“ ersetzt.

24. In der Tarifstelle 9.15 wird die Gebühr i. H. v. „63 Euro“ 
durch die Gebühr i. H. v. „65 Euro“ ersetzt.

Artikel 2 
Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am 1. Januar 2023 in Kraft.

Herzberg (Elster), 13. Dezember 2022

Christian Jaschinski
Landrat

Veröffentlichung der in der Sitzung des 
Kreistages des Landkreises Elbe-Elster  
am 12.12.2022 gefassten Beschlüsse bzw.  
des wesentlichen Inhalts der gefassten  
Beschlüsse
A) in öffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse

Beschluss Nr. 
BV-571/2022

Wahl des Ersten Beigeordneten des Land-
kreises Elbe-Elster

Beschluss:
Der Kreistag wählt Roland Neumann zum Ersten Beigeordneten 
des Landkreises Elbe-Elster.

Beschluss Nr. 
BV-573/2022

Ausschreibung der Stelle einer/eines Beige-
ordneten

Beschluss:
Der Kreistag stimmt dem Ausschreibungstext für die Stelle ei-
ner/eines Beigeordneten zu.

Beschluss Nr. 
BV-519/2022

Sitzungsplan für die Sitzungen des Kreis-
tages und seiner Ausschüsse für das kom-
mende Kalenderjahr 2023

Beschluss:
Der Kreistag beschließt den Sitzungsplan für die Sitzungen des 
Kreistages und seiner Ausschüsse für das kommende Kalender-
jahr 2023.

Beschluss Nr. 
BV-568/2022

Genehmigung einer überplanmäßigen Aus-
zahlung zur Bewältigung der Afrikanischen 
Schweinepest

Beschluss:
Der Kreistag genehmigt eine überplanmäßige Auszahlung in 
Höhe von 2.000.000 Euro zur Bewältigung der Afrikanischen 
Schweinepest. Die Deckung der überplanmäßigen Auszahlung 
erfolgt durch zusätzliche Einzahlungen gemäß der Richtlinie des 
Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Verbraucherschutz 
zur Erstattung der Ausgaben für Maßnahmen zur Bekämpfung 
der Afrikanischen Schweinepest vom 17.12.2021.
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Beschluss Nr. 
BV-544/2022

Kapazitätsänderung am Jugendwohnheim 
Elbe-Elster

Beschluss:
1. Der Kreistag beschließt, die aktualisierten Konzepte, 1) Inob-

hutnahme/Clearing und 2) Betreutes Wohnen/ Wohngruppe, 
des Jugendwohnheimes Elbe-Elster in Elsterwerda zur Ka-
pazitätserhöhung.

2. Der Kreistag beauftragt die Verwaltung zur Beantragung ei-
ner neuen Betriebserlaubnis, entsprechend des neuen Ka-
pazitätsrahmens aus den Konzepten.

Beschluss Nr.
BV-547/2022

Jugendförderplan 2023 bis 2024

Beschluss:
Der Kreistag beschließt - vorbehaltlich der Beschlussfassung 
des Haushaltsplanes für die Jahre 2023 und 2024 - den Ju-
gendförderplan 2023/2024 gemäß § 24 Abs. 2 Erstes Gesetz zur 
Ausführung des Achten Buches Sozialgesetzbuch – Kinder- und 
Jugendhilfe (AGKJHG) des Landes Brandenburg.

Beschluss Nr. 
BV-576/2022

Aufstellung des Integrierten Regionalplans 
Lausitz-Spreewald, vertiefende Untersu-
chung der Wirkungen auf die Umwelt aus 
planerischen Festsetzungen zur Sicherung 
oberflächennaher Rohstoffe

Beschluss:
Der Landrat wird beauftragt darauf hinzuwirken, dass im Zuge 
der Erstellung des Integrierten Regionalplans Lausitz-Spreewald 
die planerischen Festsetzungen zur Sicherung oberflächennah-
er Rohstoffe einer vertiefenden Untersuchung in Bezug auf ihre 
Umweltwirkung unterzogen werden.

Bekanntgabe der Auslegung des Entwurfes 
der Haushaltssatzung des Landkreises  
Elbe-Elster für die Haushaltsjahre 2023  
und 2024
Gemäß § 129 der Kommunalverfassung des Landes Branden-
burg (BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I [Nr. 19], S. 286), 
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 30. Juni 2022 
(GVBl. I/22, [Nr. 18], S.6), wird hiermit bekannt gegeben, dass der 
Entwurf der Haushaltssatzung des Landkreises Elbe-Elster, nebst 
Haushaltsplan und Anlagen, für die Haushaltsjahre 2023 und 
2024, der vom Kämmerer am 05.12.2022 aufgestellt und vom 
Landrat am 05.12.2022 festgestellt wurde, im Finanzverwaltungs-
amt (Zimmer 218/219) im Verwaltungsgebäude der Kreisverwal-
tung, Ludwig-Jahn-Straße 2 in 04916 Herzberg, in der Zeit vom 
02. Januar 2023 bis einschließlich 10. Januar 2023 während der 
Dienststunden zur Einsichtnahme öffentlich ausliegt.

Dienststunden sind:
- montags bis freitags (werktags) von 08:30 Uhr bis 11:30 Uhr
- zusätzlich dienstags und donnerstags (werktags) von 13:30 Uhr 

bis 16:00 Uhr

Nach vorheriger Terminvereinbarung kann der Entwurf der 
Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan und Anlagen an diesen 
Tagen auch außerhalb der vorgenannten Uhrzeiten eingesehen 
werden.
Gegen den Entwurf können kreisangehörige Gemeinden sowie 
die Verbandsgemeinde Liebenwerda sowie deren Ortsgemein-
den innerhalb einer Frist von einem Monat nach Beginn der Aus-
legung Einwendungen erheben.
Die Einwendungen sind beim

Landkreis Elbe-Elster
Der Landrat
Ludwig-Jahn-Str. 2
04916 Herzberg

zu erheben.

Über Einwendungen beschließt der Kreistag in öffentlicher Sit-
zung.

Herzberg, den 15.12.2022

Christian Jaschinski
Landrat

Bekanntmachung

Beschluss über den geprüften Jahresabschluss 2021 
des Eigenbetriebes Kreisstraßenmeisterei
Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 12. Dezember 2022 
folgenden Beschluss gefasst (Beschluss Nr. BV-554/2022)

1. Der Kreistag stellt den geprüften Jahresabschluss 2021 des 
Eigenbetriebes Kreisstraßenmeisterei fest.

2. Der Jahresüberschuss in Höhe von 86.077,65 Euro wird auf 
neue Rechnungen vorgetragen.

3. Der Kreistag beschließt die Entlastung der Werkleitung der 
Kreisstraßenmeisterei für das Wirtschaftsjahr 2021.

Der Beschluss des Kreistages über den geprüften Jahresab-
schluss wird hiermit gemäß § 33 Abs. 3 Eigenbetriebsverord-
nung bekannt gemacht.

Der Jahresabschluss einschließlich des Bestätigungsvermerks 
liegt im Beteiligungscontrolling (Zimmer E/014) im Verwaltungs-
gebäude der Kreisverwaltung des Landkreises Elbe-Elster, 
Ludwig-Jahn-Str. 2, 04916 Herzberg, vom 09.01.2023 bis zum 
23.01.2023 während der Dienststunden zu jedermanns Einsicht 
aus.

Herzberg, den 13.12.2022

Christian Jaschinski
Landrat

Bekanntmachung

Beschluss über den geprüften Jahresabschluss 2021 
des Eigenbetriebes Rettungsdienst
Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 12. Dezember 2022 
folgenden Beschluss gefasst (Beschluss Nr. BV-561/2022)

1. Der Kreistag stellt den geprüften Jahresabschluss 2021 des 
Eigenbetriebes Rettungsdienst fest.

2. Der Jahresüberschuss in Höhe von 73.107,71 Euro wird auf 
neue Rechnungen vorgetragen.

3. Der Kreistag beschließt die Entlastung der Werkleitung des 
Eigenbetriebes Rettungsdienst für das Wirtschaftsjahr 2021.

Der Beschluss des Kreistages über den geprüften Jahresab-
schluss wird hiermit gemäß § 33 Abs. 3 Eigenbetriebsverord-
nung bekannt gemacht.
Der Jahresabschluss einschließlich des Bestätigungsvermerks 
liegt im Beteiligungscontrolling (Zimmer E/014) im Verwaltungs-
gebäude der Kreisverwaltung des Landkreises Elbe-Elster, 
Ludwig-Jahn-Str. 2, 04916 Herzberg, vom 09.01.2023 bis zum 
21.01.2023 während der Dienststunden zu jedermanns Einsicht 
aus.

Herzberg, den 13.12.2022

Christian Jaschinski
Landrat
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Die Forderung wird 14 Tage nach Zugang der Rechnung ohne 
Abzug fällig und ist beim Landkreis Elbe-Elster zu begleichen 
auf das in der Rechnung angegebene Konto des Landkreises 
unter Angabe des Verwendungszwecks.

§ 5 
Inkrafttreten/Außerkrafttreten
Diese Entgeltordnung tritt nach ihrer öffentlichen Bekanntma-
chung im Amtsblatt für den Landkreis Elbe-Elster mit Wirkung 
ab dem 22. Dezember 2022 in Kraft.

Herzberg (Elster), den 13. Dezember 2022

Christian Jaschinski
Landrat

G e b ü h r e n s a t z u n g des Landkreises 
Elbe-Elster für den Rettungsdienst und  
qualifizierten Krankentransport vom  
12. Dezember 2022
Aufgrund der §§ 3, 28 Abs. 2 Ziff. 9, 131 der Kommunalverfas-
sung des Landes Brandenburg vom 18. Dezember 2007 (GVBI. 
I/07.[Nr.19], S. 286), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Geset-
zes vom 23. Juni 2021 (GVBl. I/21.[Nr.21]), des § 17 Abs. 1 des 
Gesetzes über den Rettungsdienst im Land Brandenburg vom 
14. Juli 2008 (GVBl. l/08, [Nr. 10], S.186), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 19. Juni2019 (GVBI.I/19, (Nr.42), 
S.11) i.V.m. §§ 2, 6 des Kommunalabgabengesetzes für das 
Land Brandenburg i. d. F. der Bekanntmachung vom 31. März 
2004 (GVBI. I S. 174), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 19 Juni 2019 (GVBl. l/19. [Nr.36]), hat der Kreistag 
des Landkreises Elbe-Elster in seiner Sitzung vom 12.12.2022 
mit Beschluss Nr. BV 564/2022 folgende Satzung beschlossen:

§ 1 
Gebührenerhebung
(1) Der Landkreis Elbe-Elster erhebt für die Inanspruchnahme 
von Leistungen des Rettungsdienstes Benutzungsgebühren 
nach Maßgabe dieser Satzung.
(2) Wesentliche Bestandteile des Rettungsdienstes sind der 
Notarztdienst, die Regionalleitstelle Lausitz in Cottbus und die 
Rettungswachen in Bad Liebenwerda, Doberlug-Kirchhain, 
Elsterwerda, Finsterwalde, Großthiemig, Herzberg, Oppelhain, 
Schönewalde, Sonnewalde, Uebigau, Weinberge und Wer-
chau samt der personellen und sächlichen Ausstattung und 
einschließlich der vorgehaltenen Rettungsdienstfahrzeuge und 
Ausrüstungen, sowie die allgemeine Verwaltung des Eigenbe-
triebes Rettungsdienst des Landkreises Elbe-Elster.
(3) Die Gebühren entstehen

1. bei dem Einsatz eines Krankentransportwagens (KTW) oder 
eines Rettungswagens (RTW) oder eines Notarztwagens 
(NAW) mit dem Transport,

2. bei dem Einsatz eines Notarzteinsatzfahrzeuges (NEF) und 
eines Notarztes mit der Behandlung eines Notfallpatienten 
im Sinne des § 3 Abs. 1 BbgRettG oder

3. bei Beurteilen des Gesundheitszustandes durch einen Not-
fallsanitäter/Rettungsassistenten zum Erkennen einer vita-
len Bedrohung um gegebenenfalls einen Notarzt, weiteres 
Personal, weitere Rettungsmittel oder sonstige ärztliche 
Hilfe nachzufordern bzw. erforderlichen Maßnahmen umzu-
setzen,

4. im Falle des Missbrauchs (§ 3 Nr. 3 dieser Satzung) mit dem 
durch die Leitstelle angeordneten Ausrücken der Einsatz-
fahrzeuge,

5. im Falle einer Tragehilfe,
6. für Dritte, welche eine schriftliche Kostenübernahmeerklä-

rung abgegeben haben.

Entgeltordnung des Landkreises Elbe-Elster 
für Einträge im Einkaufsratgeber 
„Regional Einkaufen im Elbe-Elster-Land“
Aufgrund der §§ 131 Abs. 1, 28 Abs. 2 Nr. 9 und 64 Abs. 2 Nr. 1 
der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) 
hat der Kreistag des Landkreises Elbe-Elster in seiner Sitzung 
am 12.Dezember 2022 die folgende Entgeltordnung des Land-
kreises Elbe-Elster für die Broschüre/den Einkaufsratgeber Re-
gionaleinkäufer des Landkreises Elbe-Elster beschlossen:

§ 1 
Gegenstand der Entgeltordnung
Der Landkreis Elbe-Elster (im Folgenden auch: Landkreis) er-
stellt eine Broschüre „Regional einkaufen im Elbe-Elster-Land“. 
Die Broschüre (Einkaufsratgeber) wird vom Landkreis herausge-
geben und verbreitet. Eine digitale Variante des Einkaufsratge-
bers wird auf der Webseite www.reegional.de veröffentlicht.
Mit dieser Broschüre wird die Vielfalt der Im Landkreis vor-
handenen Angebote in den Bereichen landwirtschaftliche Di-
rektvermarktung, handwerkliche Ernährungswirtschaft, regio-
naltypisches Handwerk und exklusiver regionale Erzeugnisse 
aufgezeigt. Sie dient der Förderung regionaler Wertschöpfungs-
ketten.
Im Ratgeber können sich präsentieren:

• Direktvermarktungsbetriebe der Landwirtschaft, des Gar-
tenbaus, der Fischerei und der Forstwirtschaft;

• Betriebe der Ernährungswirtschaft, die Produkte aus und 
mit Rohstoffen aus der Region herstellen;

• Handwerksbetriebe, die in ihrer Tätigkeit im besonderen 
Maße ländliche Traditionen erhalten, sowie Unternehmen 
und Akteure, die die Region mit exklusiven Angeboten berei-
chern und/oder den Auf- und Ausbau regionaler Wertschöp-
fungspartnerschaften unterstützen.

§ 2 
Entgelte
Der Landkreis Elbe-Elster erhebt zur Deckung der durch die Er-
stellung und Verbreitung des Einkaufsratgebers entstehenden 
Kosten Entgelte. Die Höhe der Entgelte deckt einen Anteil der 
mit der Herstellung anfallenden Leistungskosten.
Die Entgelte werden von wirtschaftlich tätigen Unternehmen 
und Einrichtungen erhoben, die sich im Einkaufsratgeber prä-
sentieren (Entgeltschuldner).
Die Entgeltpflicht entsteht durch die Anmeldung für einen Un-
ternehmenseintrag in dem im jeweiligen Jahr herausgegebenen 
Einkaufsratgeber für regionale Produkte im Elbe-Elster-Land, 
aufgrund der Veröffentlichung und Herausgabe des vorgenann-
ten Ratgebers durch den Landkreis.
Die Einträge unterliegen einer vom Landkreis vorgegebenen  
Designvorlage mit Text- und Bildanteil.

§ 3 
Entgeltbemessung
Unternehmenseinträge sind im Innenteil der Broschüre einseitig im 
Format 21 x 21 cm oder doppelseitig 2 x im Format 21 x 21 cm 
möglich.
Für einen einseitigen Eintrag im Format 21 x 21 cm wird ein Ent-
gelt von 80,- € erhoben.
Für einen doppelseitigen Eintrag 2 x 21 x 21 cm wird ein Entgelt 
von 150,- € erhoben.

§ 4 
Abrechnung und Fälligkeit
Die Abrechnung erfolgt per Rechnungslegung entsprechend der 
in § 3 geregelten Entgeltbemessung mit der Druckfreigabe der 
Broschüre.
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§ 4 
Festsetzung und Fälligkeit der Gebühren,  
Abrechnung mit Krankenkassen
(1) Die Gebühren werden dem Gebührenschuldner gegenüber 
durch schriftlichen Bescheid festgesetzt. Sie werden 14 Tage 
nach Bekanntgabe des Bescheides fällig.
(2) Einer Krankenkasse kann die Möglichkeit der Zahlung der 
Gebühren für ihre Versicherten eingeräumt werden, sofern sie 
sich gegenüber dem Landkreis Elbe-Elster vorab generell zur 
vollständigen Zahlung der Gebühren für ihre Versicherten bereit 
erklärt.
(3) Lehnt eine Krankenkasse die Zahlung der Gebühren ihrer 
Versicherten ganz oder teilweise prinzipiell ab, unterbleibt die 
Abrechnung nach Absatz 2 mit ihr insoweit, und die Gebühren-
bescheide ergehen gemäß Absatz 1 an die Gebührenschuldner.

§ 5 
In-Kraft-Treten
Diese Satzung tritt am 01. Januar 2023 in Kraft. Gleichzeitig tritt 
die Satzung über den Rettungsdienst und qualifizierten Kran-
kentransport vom 06. Dezember 2021 außer Kraft.

Herzberg, den 12. Dezember 2022

Christian Jaschinski
Landrat

Sitzungsplan für den Zeitraum  
1. Januar bis 31. Januar 2023
Die Sitzungen des Kreistages des Landkreises Elbe-Elster 
und seiner Ausschüsse finden zu folgenden Terminen statt:
10. Januar 2023 außerplanmäßige Werksausschuss 

Kreisstraßenmeisterei
Ort: BT Elsterwerda der Kreisstraßenmeisterei,

Dresdner Straße 13, 04910 Elsterwerda
Beginn: 16:00 Uhr
(Änderungen bleiben vorbehalten)

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an das Kreistagsbüro unter der 
Telefonnummer 03535 46-1212. Die Tagesordnung zu den Sit-
zungen entnehmen Sie bitte dem Internet unter www.landkreis-
elbe-elster.de Rubrik Aktuelles & Kreistag/Kreistag Elbe-Elster/
Kalender.

§ 2 
Gebührenmaßstab, Gebührensätze
(1) Die Gebühr wird für die
1. Inanspruchnahme eines Einsatzfahrzeuges nach Art des Ein-
satzes
und/oder
2. Inanspruchnahme eines Notarztes
pauschal erhoben. Hierneben wird eine Gebühr für die von dem 
Einsatzfahrzeug einsatzbedingt zurückgelegte Strecke je ange-
fangenem Kilometer erhoben. Erfolgt der Einsatz für mehrere 
Gebührenschuldner, wird die Gebühr anteilig erhoben.
(2) Es bestehen die folgenden Gebührensätze:

1. Für die Inanspruchnahme
a) eines Rettungswagens für die 

Notfallrettung
1.001,40 €

b) eines Krankentransportwagens 
für die Notfallrettung

1.001,40 €

c) eines Notarzt-Einsatzfahrzeuges 364,20 €
d) eines Notarztes 328,00 €
e) eines Notarztwagens (a + d) 1.329,40 €
f) eines Krankentransportwagens 

für den Krankentransport
255,80 €

g) eines Rettungstransportwagens 
für den Krankentransport

255,80 €

h) eines Rettungsmittels zur Tragehilfe 255,80 €
2. Für die von dem Rettungsdienstfahrzeug 

einsatzbedingt zurückgelegte Wegstrecke
- je angefangenem Kilometer 0,59 €

(3) Außerdem werden von dem Gebührenschuldner die tatsäch-
lich entstandenen Personal- und Sachkosten, die die Feuer-
wehren gemäß§ 44 Abs. 2 BbgBKG für ihren Einsatz auf der 
Grundlage von §1 Abs.2 BbgRettG in Verbindung mit §3 Abs.3 
BbgBKG dem Träger des Rettungsdienstes (Aufgabenträger) in 
Rechnung stellen, erhoben.

§ 3 
Gebührenschuldner

Gebührenschuldner ist:
1. die mit Mitteln des Rettungsdienstes transportierte Person 

für die Inanspruchnahme des Krankentransportwagens 
(KTW) oder des Rettungswagens (RTW),

2. der von einem Notarzt behandelte Notfallpatient für den 
Einsatz des Notarztes und des Notarzteinsatzfahrzeuges 
(NEF), auch im Falle einer erfolglosen Reanimation oder

3. der von einem Notfallsanitäter/Rettungsassistent beurteilte 
Patient,

4. die Person, die den Rettungsdienst für sich oder einen Drit-
ten anfordert, obwohl sie weiß oder wissen muss, dass ein 
rechtfertigender Notfall nicht vorliegt (Missbrauch)

5. derjenige, der die Tragehilfe in Anspruch nahm.
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Bekanntmachung des Landrates des Landkreises Elbe-Elster  
als allgemeine untere Landesbehörde
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Ende der Amtlichen Bekanntmachungen des Landkreises Elbe-Elster
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II. Jahresabschluss 2021 des Wasserverbandes 
„Kleine Elster“
Die Verbandsversammlung des Wasserverbandes „Kleine Elster“ 
hat in ihrer Sitzung am 08.12.2022 den folgenden Beschluss  
Nr. 03/2022 gefasst:
„Die Verbandsversammlung bestätigt den Jahresabschluss 
2021 auf der Grundlage des Berichtes über die Prüfung des Jah-
resabschlusses und des Lageberichtes zum 31.12.2021 durch 
die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Dornbach & Partner 
GmbH aus Lutherstadt Wittenberg. Der Jahresabschluss wird 
festgestellt.
Der Jahresgewinn im Bereich Trinkwasser in Höhe von 14.470,55 € 
ist in die Allgemeine Rücklage eizustellen. Der Jahresverlust im Be-
reich Schmutzwasser in Höhe von 123.236,44 € wird auf neue 
Rechnung vorgetragen.
Der ehrenamtlichen Verbandsvorsteher Delf Gerlach wurde mit 
Beschluss 04/2022 für das Wirtschaftsjahr 2021 entlastet.
Die Gesamtbilanz wird zum 31.12.2021 in Höhe von 
13.879.505,24 € ausgewiesen.
Durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wurde der uneinge-
schränkte Bestätigungsvermerk erteilt.
Der Beschluss der Verbandsversammlung des Wasserverban-
des „Kleine Elster“ über den geprüften Jahresabschluss 2021 
wird hiermit gemäß § 33 Eigenbetriebsverordnung (EigV) be-
kannt gemacht.
Der Jahresabschluss 2021 liegt im Verwaltungsgebäude des 
Wasserverbandes „Kleine Elster“, Hauptstr. 5 in 04924 Winkel, 
bis zum 31.01.2023 während der Dienstzeiten zur Einsichtnah-
me aus.

Delf Gerlach
Verbandsvorsteher

III. Wirtschaftsplan 2023 des Wasserverbandes 
„Kleine Elster“
Aufgrund des § 7 Nr. 3 und des § 14 Abs. 1 der Eigenbetriebs-
verordnung, hat die Verbandsversammlung durch Beschluss 
vom 08.12.2022 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 
2023 festgestellt:

1. Es betragen
1.1 im Erfolgsplan

die Erträge 1.433.438 €
die Aufwendungen 1.531.600 €
der Jahresgewinn 0 €
der Jahresverlust -98.162 €

1.2 im Finanzplan
Mittelzufluss/Mittelaubfluss
aus laufender Geschäftstätigkeit 483.828 €
Mittelzufluss/Mittelaubfluss
aus Investitionstätigkeit -440.700 €
Mittelzufluss/Mittelaubfluss
aus der Finanzierungstätigkeit -44.100 €

2. Es werden festgesetzt:
2.1 der Gesamtbetrag der Kredite auf 0 €
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungser-

mächtigungen auf 0 €
2.3 die Verbandsumlage für die Finanzie-

rung von Ersatzinvestitionen nach § 11 
Abs. 2 der Verbandssatzung auf 25.000 €

Nach § 29 Abs. 2 Satz 1 GKGBbg haben die einzelnen Ver-
bandsmitglieder dabei folgende Anteile zu tragen:

a) Stadt Uebigau-Wahrenbrück 14.649,91 €
b) Gemeinde Tröbitz 3.617,95 €
c) Stadt Bad Liebenwerda 6.732,14 €

Bekanntmachungen des Wasserverbandes 
„Kleine Elster“
Sitz in Hauptstr. 5, 04924 Winkel

I. Beschlüsse
In der Verbandsversammlung des Wasserverbandes „Kleine Els-
ter“ am 08.12.2022 wurden folgende Beschlüsse gefasst:
Beschluss 03/2022 - öffentlich
Die Verbandsversammlung bestätigt den Jahresabschluss 2021 
auf der Grundlage des
Berichtes über die Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichtes zum 31.12.2021, erstellt durch die Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft Dr. Dornbach & Partner GmbH aus Luther-
stadt Wittenberg. Der Jahresabschluss wird festgestellt.
Der Jahresgewinn im Bereich Trinkwasser in Höhe von 14.470,55 € 
ist in die Allgemeine Rücklage einzustellen. Der Jahresverlust im 
Bereich Schmutzwasser in Höhe von 123.236,44 € wird auf neue 
Rechnung vorgetragen.

Beschluss 04/2022 - öffentlich
Die Verbandsversammlung entlastet den ehrenamtlichen Ver-
bandsvorsteher Delf Gerlach für das Wirtschaftsjahr 2021.

Beschluss 05/2022 - öffentlich
Die Verbandsversammlung nimmt die Gebührenkalkulation 
Trinkwasser/Schmutzwasser für die Jahre 2023/2024 des Was-
serverbandes „Kleine Elster“ zur Kenntnis.

Beschluss 06/2022 - öffentlich
Die Verbandsversammlung beschließt den Wirtschaftsplan 2023 
mit den Anlagen.

Beschluss 07/2022 - öffentlich
Die Verbandsversammlung beschließt die 1. Änderungssatzung 
zur Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Trinkwas-
serversorgung im Gebiet des Wasserverbandes „Kleine Elster“ 
- Trinkwassergebührensatzung.

Beschluss 08/2022 - öffentlich
Die Verbandsversammlung beschließt die 1. Änderungssatzung 
zur Satzung über die Erhebung von Gebühren für die zentrale öf-
fentliche Entwässerung im Verbandsgebiet des Wasserverban-
des „Kleine Elster“ - Schmutzwassergebührensatzung.

Beschluss 09/2022 - öffentlich
Die Verbandsversammlung beschließt die Vergabe der Abfuhr 
von Fäkalien aus abflusslosen Sammelgruben und Kleinkläran-
lagen für den Zeitraum vom 01.01.2023 bis 31.12.2024 an die 
Firma Entsorgungs-GmbH Luckau.

Beschluss 10/2022 - öffentlich
Die Verbandsversammlung beschließt die 9. Änderungssatzung 
zur Gebührensatzung zur Fäkaliensatzung des Wasserverban-
des „Kleine Elster“ – Fäkaliengebührensatzung.

Beschluss 11/2022 - öffentlich
Die Verbandsversammlung beschließt die Beauftragung zur Be-
stellung des Wirtschaftsprüfers für die Jahresabschlussprüfung 
2022 an das Wirtschaftsprüfungsunternehmen Dr. Dornbach & 
Partner GmbH in Lutherstadt Wittenberg.

Delf Gerlach
Verbandsvorsteher
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3. Der Wirtschaftsplan tritt am 01. Januar 2023 in Kraft.

Winkel, den 15.12.2022

gez. Delf Gerlach Siegel
Verbandsvorsteher

Vorstehende Zusammenstellung nach § 14 Abs. 1 EigV für das 
Wirtschaftsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht 
und liegt zusammen mit dem Wirtschaftsplan im Verwaltungs-
gebäude des Wasserverbandes „Kleine Elster“, Hauptstr. 5 in 
04924 Winkel, ganzjährig, während der Dienststunden, zur Ein-
sichtnahme aus.

Delf Gerlach
Verbandsvorsteher

IV. Satzungsänderungen

1. Änderungssatzung zur Satzung über die Erhebung 
von Gebühren für die Trinkwasserversorgung im 
Gebiet des Wasserverbandes „Kleine Elster“ - 
Trinkwassergebührensatzung
Aufgrund der §§ 2, 3, 12 und 28 Abs. 2 Nr. 9 der Kommunalver-
fassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18.12.2007 
(GVBl. I/07, [Nr. 19], S. 286), zuletzt geändert durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 30.06.2022 (GVBl. I/22, [Nr. 18]), S. 6), der §§ 3, 
10 und 12 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit 
im Land Brandenburg (GKGBbg) vom 10.07.2014 (GVBl. I/14, 
[Nr. 32], S. 2), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
19.06.2019 (GVBl. I/19, [Nr. 38], S. 1), der §§ 1, 2, 4, 6, 12 und 
15 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Brandenburg 
(KAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31.03.2004 
(GVBl. I/04, [Nr. 08], S. 174), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 19.06.2019 (GVBl. I/19, [Nr. 36], S. 1) sowie der 
§§ 59 und 62 des Brandenburgischen Wassergesetzes (BbgWG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 02.03.2012 (GVBl. 
I/12, [Nr. 20], S. 1), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes 
vom 04.12.2017 (GVBl. I/17, [Nr. 28], S. 1) hat die Verbandsver-
sammlung des Wasserverbandes „Kleine Elster“ in ihrer Sitzung 
am 08.12.2022 folgende 1. Änderungssatzung der Trinkwasser-
gebührensatzung beschlossen:

Artikel 1:
Änderung der Satzung
Die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Trinkwas-
serversorgung im Gebiet des Wasserverbandes „Kleine Elster“ 
– Trinkwassergebührensatzung – vom 28.04.2022 (veröffentlicht 
im Amtsblatt für den Landkreis Elbe-Elster, Ausgabe Nr. 10/2022 
vom 25.05.2022), wird wie folgt geändert:

Der § 4 Gebührensätze wird wie folgt geändert:
1. § 4 Abs. 1 wird neu gefasst:

„(1) Die Benutzungsgrundgebühr beträgt ab dem 01.01.2023 
für jeden Kubikmeter Trinkwasser 1,80 Euro, zuzüglich der 
jeweils gültigen, gesetzlichen Mehrwertsteuer.“

2. In § 4 Abs. 2 a) wird neu gefasst:
„a) bei verwendeten Wasserzählern mit einer Dimensi-

onierung nach Nenndurchflussleistung beträgt die 
Grundgebühr bei:
Qn 2,5 m³/h 10,70 Euro
Qn 6 m³/h 25,68 Euro
Qn 10 m³/h 42,80 Euro

jeweils zuzüglich der jeweils gültigen, gesetzlichen Mehr-
wertsteuer,“

3. In § 4 Abs. 2 b) wird neu gefasst:
„b) bei verwendeten Wasserzählern mit einer Dimensio-

nierung nach Dauerdurchflussleistung gemäß Mess-
geräterichtlinie (MID) beträgt die Grundgebühr bei:

Q3 4 10,70 Euro
Q3 10 25,68 Euro
Q3 16 42,80 Euro

jeweils zuzüglich der jeweils gültigen, gesetzlichen Mehr-
wertsteuer,“

4. In § 4 Abs. 3 b) wird neu gefasst:
„b) Die Mengengebühr für Standrohre beträgt für jeden m³ 

Wasser 1,80 Euro zuzüglich der jeweils gültigen, ge-
setzlichen Mehrwertsteuer.“

Artikel 2:
Inkrafttreten
Diese 1. Änderungssatzung tritt am 01.01.2023 in Kraft.

Winkel, den 15.12.2022

gez. Delf Gerlach Siegel
Verbandsvorsteher

1. Satzungsänderung zur Satzung über die Erhebung 
von Gebühren für die zentrale öffentliche  
Entwässerung im Verbandsgebiet des  
Wasserverbandes „Kleine Elster“ -  
Schmutzwassergebührensatzung
Aufgrund der §§ 3 und 28 der Kommunalverfassung des Lan-
des Brandenburg (BbgKVerf) vom 18.12.2007 (GVBl. I/07,  
[Nr. 19], S. 286), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes 
vom 30.06.2022 (GVBl. I/22, [Nr. 18]), S. 6), der §§ 12 und 18 des 
Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit im Land Bran-
denburg (GKGBbg) vom 10.07.2014 (GVBl. I/14, [Nr. 32], S. 2), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 19.06.2019 
(GVBl. I/19, [Nr. 38], S. 1), der §§ 1, 2, 4 und 6 des Kommu-
nalabgabengesetzes für das Land Brandenburg (KAG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 31.03.2004 (GVBl. I/04, 
[Nr. 08], S. 174), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 19.06.2019 (GVBl. I/19, [Nr. 36], S. 1), hat die Verbandsver-
sammlung des Wasserverbandes „Kleine Elster“ in ihrer Sitzung 
am 08.12.2022 folgende 1. Änderungssatzung der Schmutz-
wassergebührensatzung beschlossen:

Artikel 1:
Änderung der Satzung
Die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die zentrale 
öffentliche Entwässerung im Verbandsgebiet des Wasserver-
bandes „Kleine Elster“ – Schmutzwassergebührensatzung – 
vom 28.04.2022 (veröffentlicht im Amtsblatt für den Landkreis 
Elbe-Elster, Ausgabe Nr. 10/2022 vom 25.05.2022), wird wie 
folgt geändert:

1. Im § 3 Maßstab und Gebührensatz der Benutzungsgebühr 
wird der Abs. 8 wie folgt neu gefasst:
„(8) Die Benutzungsgebühr beträgt ab 01.01.2023 für jeden 
m³ Schmutzwasser 4,80 Euro.“

2. Im § 4 Maßstab und Gebührensatz der Grundgebühr wird 
der Abs. 2 wie folgt neu gefasst:
„(2) Die monatliche Grundgebühr beträgt ab 01.01.2023, 
berechnet auf den Wasserzähler bezogen:
a) bei verwendetem Wasserzähler mit einer Dimensionie-

rung nach Nenndurchflussleistung Qn:
Qn 2,5 m³/h 14,50 Euro
Qn 6 m³/h 34,80 Euro
Qn 10 m³/h 58,00 Euro

b) bei verwendetem Wasserzähler mit einer Dimensionie-
rung nach Dauerdurchflussleistung gemäß Messgerä-
terichtlinie (MID) Q3:
Q3 4 14,50 Euro
Q3 10 34,80 Euro
Q3 16 58,00 Euro
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1. Im § 2 Gebührenmaßstab und -sätze der Beseitigungs-
gebühren werden der Abs. 5 und 6 wie folgt neu gefasst:
„(5) Die Beseitigungsgebühr für Fäkalschlamm, der Klein-
kläranlagen entnommen wird, beträgt für jeden nach § 2 
Abs. 3 dieser Satzung festgestellten vollen Kubikmeter 
92,68 Euro.
Für jeden weiteren angefangenen viertel Kubikmeter be-
trägt die Beseitigungsgebühr 23,17 Euro.
(6) Die Beseitigungsgebühre für Schmutzwasser aus ab-
flusslosen Sammelgruben beträgt für jeden festgestellten 
vollen Kubikmeter 23,74 Euro.
Für jeden weiteren angefangenen viertel Kubikmeter beträgt 
die Beseitigungsgebühr 5,94 Euro. Dieser Gebührensatz 
wird auch für Schmutzwasser aus der 2. und 3. Kammer ei-
ner Kleinkläranlage erhoben, sofern deren Entleerung durch 
den Grundstückseigentümer oder ihm nach § 5 gleichge-
stellte Personen veranlasst wird.“

2. Im § 4 Gebührenerhöhung, Gebührenpauschale werden 
der Abs. 1 und 2 wie folgt neu gefasst:
„(1) Sollte bei der Entleerung der Grundstückskläranlage 
Schlauchlängen von über 15 m benutzt werden müssen, 
so erhöht sich die Benutzungsgebühr für jeden Zusatz-
schlauch, der benötigt wird, um 1,50 Euro.
(2) Bei erhöhtem Einigungsaufwand, d. h. wenn bei Grund-
stückskläranlagen der Inhalt stark verfestigt ist und mittels 
Wasser aufgelockert werden muss, kann ein Erschwernis-
zuschlag von 210,00 Euro je Grube erhoben werden.“

Artikel 2:
Inkrafttreten
Diese 9. Änderungssatzung tritt am 01.01.2023 in Kraft.

Winkel, den 15.12.2022

gez. Delf Gerlach Siegel
Verbandsvorsteher

Artikel 2:
Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am 01.01.2023 in Kraft.

Winkel, den 15.12.2022

gez. Delf Gerlach Siegel
Verbandsvorsteher

9. Änderungssatzung zur Gebührensatzung zur  
Fäkaliensatzung des Wasserverbandes „ 
Kleine Elster“ - Fäkaliengebührensatzung
Aufgrund der §§ 3 und 28 der Kommunalverfassung des Lan-
des Brandenburg (BbgKVerf) vom 18.12.2007 (GVBl. I/07,  
[Nr. 19], S. 286), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes 
vom 30.06.2022 (GVBl. I/22, [Nr. 18]), S. 6), der §§ 12 und 18 des 
Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit im Land Bran-
denburg (GKGBbg) vom 10.07.2014 (GVBl. I/14, [Nr. 32], S. 2), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 19.06.2019 
(GVBl. I/19, [Nr. 38], S. 1), der §§ 1, 2, 4 und 6 des Kommu-
nalabgabengesetzes für das Land Brandenburg (KAG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 31.03.2004 (GVBl. I/04, 
[Nr. 08], S. 174), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 19.06.2019 (GVBl. I/19, [Nr. 36], S. 1), hat die Verbandsver-
sammlung des Wasserverbandes „Kleine Elster“ in ihrer Sitzung 
am 08.12.2022 folgende 9. Änderungssatzung zur Fäkalienge-
bührensatzung beschlossen:

Artikel 1:
Änderung der Satzung
Die Gebührensatzung zur Fäkaliensatzung des Wasserverban-
des „Kleine Elster“ – Fäkaliengebührensatzung – beschlossen 
am 29.11.2001, veröffentlicht am 13.12.2001 im Amtsblatt für 
den Landkreis Elbe-Elster Nr. 24, zuletzt geändert durch die 
8. Satzung zur Änderung der Fäkaliengebührensatzung vom 
21.03.2019, veröffentlicht am 04.04.2019 im Amtsblatt für den 
Landkreis Elbe-Elster Nr. 06/2019, wird wie folgt geändert:

Ende der Bekanntmachungen anderer Behörden und Verbände
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 Für den Inhalt der Rubrik - Bekanntmachungen anderer Behörden und Verbände - sind diese 

selbst verantwortlich.
Das Amtsblatt erscheint nach Bedarf in elektronischer Form unter 
https://www.lkee.de/Unser-Landkreis/Kreisanzeiger-Amtsblatt
Der Versand von Einzelexemplaren kann auf Anforderung unter amtsblatt@lkee.de kostenfrei per 
Mail oder gegen Kostenerstattung auf dem Postweg erfolgen.IM
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Das nächste Amtsblatt für den Landkreis Elbe-Elster er-
scheint am 18. Januar 2023. Abgabetermin für Veröffentli-
chungen ist der 13. Januar 2023, bis spätestens 10 Uhr beim 
Landkreis Elbe-Elster, Pressestelle, Ludwig-Jahn-Straße 2 in 
04916 Herzberg. E-Mail: amtsblatt@lkee.de


